
Aus den G r ü n d e n  :
Die Aufgabe der Konfliktkommission bzw. des Kreis
gerichts bestand darin zu prüfen, ob
— überhaupt ein Neuerervorschlag vorliegt,
— die Neuerung auch benutzt und dadurch ein gesell

schaftlicher Nutzen erbracht ward,
— der Neuerervorschlag eine Leistung darstellt, die 

qualitativ über die Arbeits- oder Dienstaufgaben 
der Werktätigen (Kläger) hinausgeht.

Diese Kriterien, die die wesentlichen Voraussetzungen 
für einen Vergütungsanspruch bei einem Neuerervor
schlag sind, stellen eine Einheit dar. Vom Ergebnis 
der Überprüfung dieser Kriterien hängt im konkreten 
Fall ab, ob ein Rechtsanspruch auf eine Vergütung 
besteht. Dabei sind unter Beachtung der Bestimmun
gen der Neuererverordnung und der f. DB zur NVO 
folgende Gesichtspunkte zu beachten:
Im § 18 NVO sind die Merkmale festgelegt, nach denen 
Vorschläge der Werktätigen als Neuerervorschläge ge
wertet werden. Die Neuererverordnung sieht kein be
sonderes Anerkennungsverfahren darüber vor, ob ein 
Vorschlag eines Werktätigen die Merkmale eines Neue
rervorschlags erfüllt oder nicht. In einem Vergütungs
streitfall gehört es jedoch zu den Aufgaben der Kon
fliktkommissionen bzw. der staatlichen Gerichte zu klä
ren, ob die sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen 
für den vom Werktätigen erhobenen Vergütungsan
spruch vorliegen. Ergibt die Überprüfung, daß das 
nicht der Fall ist, dann besteht bereits aus diesem 
Grund kein Anspruch auf eine Vergütung. Das folgt 
aus § 30 Abs. 1 NVO und § 13 Abs. 1 der 1. DB zur 
NVO, wonach eine Vergütung für einen „Neuerervor
schlag“ erfolgt. Kann der Vorschlag nicht als Neuerer
vorschlag gewertet werden, dann ist die gesetzliche 
Voraussetzung für eine Vergütung nicht erfüllt.
Zu prüfen ist weiter, ob die Neuerung auch tatsächlich 
benutzt wird, da nur dann ein Vergütungsanspruch 
besteht (§ 30 Abs. 1 NVO, § 13 Abs. 1 der 1. DB zur 
NVO). Nach § 8 Abs. 1 der 1. DB zur NVO wird eine

Vergütung erst nach Benutzung fällig. In diesem Zu
sammenhang ist zu beachten, daß über die Benutzung 
einer Neuerung der zuständige Leiter des Betriebes 
entscheidet (§20 Abs. 1 NVO). Gegen eine Entschei
dung, die auf vollständige oder teilweise Ablehnung 
der Benutzung der Neuerung lautet, kann der Neue
rer nach § 28 Abs. 1 NVO Beschwerde einlegen. Gibt 
der zuständige Leiter der Beschwerde nicht statt, so 
entscheidet der zuständige übergeordnete Leiter über 
die Beschwerde endgültig (§ 28 Abs. 3 und 4 NVO). 
Liegt ggf. zum Zeitpunkt der Beratung vor der Kon
fliktkommission oder der Verhandlung vor dem staat
lichen Gericht noch keine endgültige Entscheidung des 
zuständigen Leiters über die Benutzung der Neuerung 
vor, dann ist die Beratung bzw. die Verhandlung aus
zusetzen, um dem Betrieb Gelegenheit zu geben, eine 
solche Entscheidung herbeizuführen. Die vom Leiter 
endgültig getroffene Entscheidung kann von den Ge
richten nicht überprüft werden. Von ihr ist vielmehr 
bei der rechtlichen Bewertung durch das Gericht, ob 
ein Vergütungsanspruch besteht, auszugehen. Lautet 
die Entscheidung, daß die Neuerung gar nicht benutzt 
wird und verfährt der Betrieb dementsprechend, dann 
kann schon aus diesem Grund dem Werktätigen keine 
Vergütung zugesprochen werden.
Wird die Neuerung vollständig oder teilweise benutzt, 
dann ist als weitere Voraussetzung für einen Vergü
tungsanspruch zu prüfen, ob der Neuerervorschlag 
eine Leistung darstellt, die gemäß § 13 Abs. 1 der 
1. DB zur NVO qualitativ über die Arbeits- oder 
Dienstaufgaben des Werktätigen hinausgeht, (wird aus
geführt)/*/

■'Die Konfliktkommission und das Kreisgerdcht hätten 
bei der Klärung des dem Rechtsstreit zugrunde lie
genden Sachverhalts zu der Feststellung kommen 
müssen, daß der von den Klägern eingereichte Vor
schlag gar nicht benutzt wird, so daß bereits deshalb 
die Forderung der Kläger nicht begründet war.
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Der vorliegende Sammelband ist ein bedeutendes Doku
ment der Entwicklung des höchsten Organs der sowje
tischen Rechtsprechung und der Erfüllung seiner Auf
gaben. Er enthält 123 geltende Beschlüsse des Plenums 
des Obersten Gerichts, die in den Jahren 1925 bis 1970 
gefaßt wurden, sowie eine Übersicht über die Titel von 
363 weiteren Dokumenten, die inzwischen außer Kraft 
getreten sind. Damit liegt ein vollständiger Überblick 
über die Tätigkeit des Plenums des Obersten Gerichts 
der UdSSR bei der Leitung der Rechtsprechung und 
zur einheitlichen und richtigen Anwendung der ver
schiedenen Zweige des sowjetischen Rechts vor.
Die Materialien sind nach drei Sachgebieten geordnet: 
Allgemeine Fragen der gerichtlichen Tätigkeit, Zivil
sachen und Strafsachen.
Unter „Allgemeine Fragen der gerichtlichen Tätigkeit“ 
werden 13 Beschlüsse grundsätzlicher Natur zusammen
gefaßt, die die gesamte Rechtsprechung betreffen^ Aus 
diesem Abschnitt geht hervor, daß sich das Plenum des 
Obersten Gerichts der UdSSR mit solchen Grundfragen 
befaßt wie der Festlegung von Aufgaben im Zusam
menhang mit Beschlüssen der Parteitage bzw. von 
Plenartagungen der KPdSU, mit der Behandlung von 
Eingaben der Bürger, mit der Übergabe von Sachen an

Kameradschaftsgerichte und mit der Vervollkommnung 
der Organisation und der Kultur der gerichtlichen Ver
fahren. Dabei wird immer wieder die Rolle der Volks
gerichte in den Rayons hervorgehoben. Generell geht 
es um die Herausarbeitung der Grundrichtungen der 
gerichtlichen Tätigkeiten und um die Erhöhung der 
erzieherischen und vorbeugenden Wirksamkeit der 
Rechtsprechung, gestützt auf eine hohe ideologische 
Prinzipienfestigkeit. Die Wissenschaftlichkeit der Lei
tungstätigkeit wurde 1962 durch die Bildung eines 
wissenschaftlichen Konsultativrates erhöht. In diesem 
Teil — wie auch in anderen — überwiegen Leitungs
dokumente aus dem letzten Jahrzehnt.
Die 37 Beschlüsse in Zivilsachen umfassen Rechtsfragen 
aus mehreren Rechtszweigen, darunter des Familien-, 
Arbeits- und Kolchosrechts. Unter anderem wird Stel
lung genommen zu Fragen des persönlichen Eigentums
rechts, der Wohnverhältnisse der Bürger, der Schaden
ersatzverpflichtungen sowie des Urheber- und Erfinder
rechts, des Erbrechts und des Transportvertrages. 
Prozeßrechtliche Probleme werden jeweils in dem sach
lichen Abschnitt behandelt, zu dem sie gehören. Große 
Bedeutung mißt das Oberste Gericht der UdSSR der 
Anwendung der Gerichtskritik zur Vorbeugung zivil- 
rechtlicher Rechtsverletzungen, zur Erhöhung der ge
sellschaftlichen Wirksamkeit des Zivilrechts, zur Be
seitigung von Verletzungen der Gesetzlichkeit sowie 
von Mängeln in der Tätigkeit wirtschaftlicher und an
derer Organisationen zu.
Aus den 73 Beschlüssen in Strafsachen geht die bedeu
tende, mit der Entwicklung des sowjetischen Strafrechts
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